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Beratungsfolge Sitzungsdatum 

Verbandsgemeinderat 18.02.2021 
 

Ausscheiden und Nachrücken im Verbandsgemeinderat 
 
Beschlussbegründung: 
 
Mit Datum vom 22.01.2021 wurde mitgeteilt, dass Herr Jörg Jan Werner seit dem 21.01.2021 in die 
Stadt Hettstedt verzogen ist. 
 
Gemäß § 42 Abs. 2 KVG LSA stellt die Vertretung unverzüglich fest, ob eine der Voraussetzungen 
nach Abs. 1 Nrn. 2 und 3 vorliegt. Einschlägig kann vorliegend Nr. 2 1. Alternative sein. Danach 
verliert ein ehrenamtliches Mitglied der Vertretung sein Mandat während der Wahlperiode, wenn die 
Wählbarkeit nach § 40 KVG LSA verloren geht. Durch den Umzug verliert Herr Werner seine 
Bürgereigenschaft und damit das Recht auf ein Mandat im Verbandsgemeinderat. 
 
Nach § 42 Abs. 4 KVG LSA rückt der nächst festgestellte Bewerber in den Verbandsgemeinderat 
nach. Der Wahlausschuss hat Herrn Bernhard Fleischer als den nächst festgestellten Bewerber 
festgestellt. Herr Fleischer wurde seitens der Verwaltung bereits kontaktiert. 
 
Die Verwaltung bittet um Feststellung durch den Verbandsgemeinderat.  
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Verbandsgemeinderat stellt fest, dass Herr Jörg Jan Werner sein Mandat aufgrund des Verlustes 
seiner Wählbarkeit im Verbandsgemeinderat verliert. 
 
Herr Bernhard Fleischer wird als Nachrücker in den Verbandsgemeinderat berufen. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
entsprechend der Aufwandsentschädigung 
 
 
Anlagen: 
 
keine 
 
Beratungsergebnis: 
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussvorschlag abweichender Beschluss 
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